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N A C H R U F 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau betrauert das Ableben von 

 

Herrn Alois Gsödl 
 

Der Verstorbene war 30 Jahre lang (von 1966 bis 1996) 1. Bürgermeister der Gemeinde Schöf-

weg. Sein kommunalpolitisches Wirken war geprägt von Fleiß und Schaffensfreude. Er hat 

durch seine Arbeit maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer Region beigetragen und sich in 

herausragender Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht. 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Freyung, 19. Oktober 2015 

 

Sebastian Gruber 

Landrat  

 

N A C H R U F 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau betrauert den Tod seines ehemaligen Mitarbeiters 

 

Herrn Andreas Kiefl 
 

Der Verstorbene war seit 1969 als Leiter des Medienzentrums Grafenau (früher Kreisbildstelle) 

beim Landkreis Freyung-Grafenau tätig.  

Aus seiner jahrzehntelangen Dienstzeit bleibt uns Andreas Kiefl als stets sehr zuverlässiger und 

äußerst engagierter Mitarbeiter in Erinnerung, der aufgrund seiner persönlichen Charakterei-

genschaften allseits geachtet und beliebt war. 

 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Freyung, 30.10.2015 

 

Sebastian Gruber        Alexander Bertelshofer 

Landrat           Stv. Personalratsvorsitzender 
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Allgemeinverfügung 

 

Verordnung über die Anwendung von 

Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 

Pflanzenhilfsmitteln 

nach den Grundsätzen der guten fachli-

chen Praxis beim Düngen 

(Düngeverordnung DüV) 

vom 13. Januar 2006 

(Neufassung mit Änderung  

vom 27. Februar 2007) 

 

 

Nach § 4 Abs. 5 besteht für Düngemittel mit 

wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff,  

ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, ein 

Ausbringungsverbot in der Zeit vom 01.11. bis 

31.01. für Ackerland und vom 15.11. bis 31.01. 

für Grünland. 

 

Gemäß Düngeverordnung kann die zuständige 

Stelle für die zeitliche Begrenzung andere Zeiten 

genehmigen. 

 

Nach Mitteilung der Bayer. Landesanstalt für 

Landwirtschaft Freising ist für die Ausbringung 

von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, 

Jauche und Gärsubstrat aus landw. Produkten) 

auf Grünland auch in diesem Jahr eine Ver-

schiebung der Sperrfrist möglich und zwar auf 

die Zeit vom 01.12. bis 15.02. 

 

Auf Antrag der zuständigen Kreisverbände des 

Bayer. Bauernverbandes wird deshalb das Aus-

bringverbot für o.g. flüssige Wirtschaftsdün-

ger auf Grünland im Regierungsbezirk Nie-

derbayern auf den folgenden Zeitraum festge-

setzt: 

 

 01.12.2015 – 15.02.2016 in den Landkrei-

sen Regen, Freyung-Grafenau, Passau 

(mit Stadt Passau), Deggendorf, 

Straubing-Bogen (mit Stadt Straubing). 

 

 

 

 

 15.11.2015 – 31.01.2016 in den Landkrei-

sen Landshut (mit Stadt Landshut), 

Kelheim, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn 

 

Für Ackerflächen gilt für den ganzen Regie-

rungsbezirk Niederbayern das in der Düngever-

ordnung festgesetzte Ausbringverbot vom 

 

01.11.2015 bis 31.01.2016 

 

 

 

Hinweis: 

Auf überschwemmten, wassergesättigten 

oder gefrorenen Böden, die untertags nicht 

auftauen oder die durchgängig höher als 5 

cm mit Schnee bedeckt sind, dürfen stick-

stoff- und phosphathaltige Dünger gemäß 

Dünge-VO § 3 Abs. 5 in keinem Fall ausge-

bracht werden. 

 

Zuständige Stelle für den Regierungsbezirk Nie-

derbayern ist das Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Straubing, Fachzentrum 

L 3.2 – Agrarökologie. 

 

Straubing, 19.10.2015 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten 

FZ L 3.2 – Agrarökologie 

Gez. 

 

Hans Ottmar Maidl 

Landwirtschaftsoberrat 
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